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 Veröffentlicht am 06.02.1964

Norm

EheG §49 A1a

Rechtssatz

Die Ehegatten sind nicht nur zur ehelichen Treue verbunden, sondern auch verp4ichtet, alles zu unterlassen, was

geeignet ist, einen objektiv begründeten Schein ehewidriger Beziehungen zu erwecken.
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Beisatz: Mindestens zweimalige Übernachtung bei einer Arbeitskollegin. (T1)
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Beisatz: Dies ist der Fall, wenn der Ehemann sich mehrmals in den späten Abendstunden bei der Frau aufhält, mit

der er schon früher die Ehe gebrochen hat. (T2)
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Entscheidungstext OGH 26.05.1987 2 Ob 596/87

Beisatz: Hier: Besuche eines anderen Mannes bei der Beklagten, die bis spät in die Nacht dauerten und die vor

anderen Leuten verheimlicht werden sollten, begründeten aber jedenfalls den Schein ehewidriger Beziehungen.

(T3)
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Auch; Beisatz: Keine Beschränkung auf Verpflichtung zur sexuellen Treue. (T4) Beisatz: Diese Verpflichtung gehört

dem zwingenden Kernbereich des § 90 ABGB an und ist daher grundsätzlich nicht disponibel. (T5); Veröff: SZ
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Beisatz: Hier ist dem Ehemann der Vorwurf zu machen, dass er den Umgang mit einer anderen Frau wählte, der

objektiv den Schein ehewidriger Beziehungen erwecken musste. (T6); Beisatz: Ist der Anschein ehewidriger

Beziehungen objektiv begründet, so besteht die Verpflichtung des den Anschein einer ehewidrigen Beziehung

erweckenden Ehegatten, den Partner aktiv über alle relevanten Umstände der eingegangenen Beziehung

aufzuklären. (T7)
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Beisatz: Mindestens achtmaliger Besuch in der Privatwohnung seiner Apothekerin innerhalb von rund 5 Wochen.
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